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Mitteilung für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 05.07.2011 

 

 

Änderungen innerhalb der U3 Ausbauplanung 

- Rücknahme der U3 Ausbaupläne der ev. Kirchengemeinde Menden und Meindorf 

- Angebot von Bau und Trägerschaft des Neubaus „Im Werthchen“ durch  

„Kinderzentren Kunterbunt e.V.“ 

 

Anlässlich der Verteilung der Sondermittel des Landes zum U3-Ausbau hat die Fach-
verwaltung alle aus jugendhilfeplanerischer Sicht für das Sonderprogramm in Frage 
kommenden Träger von Kindertageseinrichtungen angesprochen um den aktuellen 
Umsetzungsstand zu erfahren. Dabei teilte die evangelische Kirchengemeinde Men-
den und Meindorf mit, dass die Gegebenheiten vor Ort besonders aufwendige Bautä-
tigkeiten erfordern und den finanziellen Rahmen erheblich übersteigen würden. Dar-
über hinaus sehen sie sich nicht in der Lage, die jährlichen Folgekosten dieser Maß-
nahme zu tragen. Die schriftliche Äußerung erfolgte mit Schreiben vom 15.06.2011. 
Geplant waren 12 Plätze für Kinder unter drei Jahren in der ev. Kita „Emmausgarten“ 
in der Von-Galen-Straße. 
 
In dem betroffenen Stadtteil Menden können 8 dieser bereits geplanten und beim 
Land gemeldeten Plätze kompensiert werden durch die Errichtung einer dreigruppi-
gen Einrichtung „Im Werthchen“. Bisher war hier lediglich eine zweigruppige Kita be-
absichtigt. Der Trägerverein „Kinderzentren Kunterbunt e.V.“ hat eine Planung einge-
reicht, die insgesamt 22 u3 Plätze und 28 ü3 Plätze (2 x Gr. I und 1 x Gr. II) in Men-
den möglich machen könnte. Die Kinderzentren Immobilien GmbH & Co KG würde 
Bauherr sein, Kinderzentren Kunterbunt e.V. wäre Träger und Mieter des Objektes. 
Die Inbetriebnahme der Kita wäre vor Ende 2012 zu realisieren. Das Leitbild ist die-
ser Mitteilung beigefügt. Eine ausführliche Bewerbung als Träger liegt am Tag der 
Sitzung zur Ansicht aus. 

 
Die Umsetzung dieser Maßnahme deckt sich mit den Zielen der Jugendhilfeplanung 
und den vorliegenden Beschlüssen. Die Verwaltung unterstützt das Vorhaben und 
wird eine finanzielle Förderung im Rahmen der Sondermittel des Landes bewilligen. 
 


